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RID/ADR 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Fachausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Bern, 26. bis 30. März 2007) 
 
 
 
Befestigung der Klapptafeln 
 
 
 
Antrag Belgiens 
 
 
 
Einleitung 
 
Im Rahmen der wechselweisen Verwendung von Tanks werden manchmal Klapptafeln für die  
orangefarbene Kennzeichnung und für Großzettel (Placards) oder bei gereinigten leeren Tanks als 
System für das Abdecken der Kennzeichnung und der Großzettel (Placards) verwendet (siehe 
Abbildungen in Anlage 1). 
 
Bei der Verwendung dieses Systems ist es selbstverständlich wichtig, dass die Tafel unter den bei 
der Beförderung einwirkenden Stößen nicht zusammenklappt, da die Gefahr besteht, dass da-
durch die Kennzeichnung abgedeckt oder eine fehlerhafte Kennzeichnung herbeigeführt wird. 
 
Für den Eisenbahnverkehr wird dieses Problem in den UIC-Merkblättern 573 (Technische Bedin-
gungen für den Bau von Kesselwagen) und 471-3 (Prüfungen, die bei Sendungen gefährlicher 
Güter im internationalen Verkehr durchzuführen sind) behandelt. Dort wird festgelegt, dass die 
Klapptafeln solide und so gesichert sein müssen, dass sie infolge eines Stoßes oder einer unbe-
absichtigten Handlung nicht umklappen oder verloren gehen können. 
 
Der RID-Fachausschuss hat bei seiner Sitzung im Oktober 2006 ähnliche Vorschriften in den Ab-
sätzen 4.3.3.4.1 a) und 6.8.3.5.7 des RID für die Lastgrenzenraster angenommen (siehe Anlage 
2). 
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Der RID-Fachausschuss war der Ansicht, dass die Aufnahme einer ähnlichen Vorschrift in den 
Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 im Rahmen der Gemeinsamen Tagung behandelt werden sollte, da 
derartige Systeme von Klapptafeln nicht nur im Eisenbahnverkehr, sondern auch im Straßenver-
kehr zur Anwendung kommen. 
 
 
Antrag 
 
Antrag 1 
 

Einen neuen Absatz 5.3.1.1.6 mit folgendem Wortlaut hinzufügen: 
 

"5.3.1.1.6 Wenn die Großzettel (Placards) auf Klapptafeln angebracht werden, müssen diese so 
ausgelegt sein und gesichert werden können, dass jegliches Umklappen oder Lösen 
aus der Halterung während der Beförderung (insbesondere durch Stöße und unab-
sichtliche Handlungen) ausgeschlossen ist." 

 
Antrag 2 
 

Einen neuen Absatz 5.3.2.2.5 mit folgendem Wortlaut hinzufügen: 
 

"5.3.2.2.5 Wenn die orangefarbene Tafel [(nur RID:) oder die in Absatz 5.3.2.2.1 aufgeführte 
alternative Kennzeichnung] auf Klapptafeln angebracht wird, müssen diese so ausge-
legt sein und gesichert werden können, dass jegliches Umklappen oder Lösen aus 
der Halterung während der Beförderung (insbesondere durch Stöße und unabsichtli-
che Handlungen) ausgeschlossen ist." 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
 

Vom RID-Fachausschuss angenommene Texte 
 

 
4.3.3.4.1 a) Der zweite Satz erhält folgenden 

Wortlaut: 
 
"Im Falle von Kesselwagen für wech-
selweise Verwendung ist insbeson-
dere zu prüfen, ob an beiden Seiten 
des Wagens die richtigen Klapptafeln 
sichtbar und unter Verwendung der 
Einrichtungen nach Absatz 6.8.3.5.7 
gesichert sind." 

 

 
 

6.8.3.5.7 erhält folgenden Wortlaut: 
 

 

"6.8.3.5.7 Die Lastgrenzen nach Absatz 
6.8.2.5.2 sind für 
 
– verdichtete Gase, die nach Masse 

eingefüllt werden,  
 
– verflüssigte oder tiefgekühlt ver-

flüssigte Gase und 
 
– gelöste Gase 
 
unter Berücksichtigung der höchstzu-
lässigen Masse der Füllung des 
Tanks abhängig vom beförderten Stoff 
zu ermitteln; bei Tanks für wechsel-
weise Verwendung ist mit der Last-
grenze die offizielle Benennung für die 
Beförderung des jeweils beförderten 
Gases auf derselben Klapptafel an-
zugeben. 
 
Die Klapptafeln müssen so ausge-
legt sein und gesichert werden kön-
nen, dass jegliches Umklappen o-
der Lösen aus der Halterung wäh-
rend der Beförderung (insbesonde-
re durch Stöße und unabsichtliche 
Handlungen) ausgeschlossen ist." 
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